
Filmbegutachtung, eine neue kirchliche
Institution

Objekttyp: Group

Zeitschrift: Film-Berichte des Schweizerischen katholischen Volksvereins

Band (Jahr): 2 (1939-1940)

Heft 2-3

PDF erstellt am: 26.04.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



Iklkaberichto des Schweizerischen katholischun Volksvereins 2.Jahrgang 0,c

Filmbegutachtung, eine neue kirchliche Institution.

Papst Pius XI. bezeichnet in seinem Rundschreiben "Vigilanti cura" das Film
versprechen als das wichtigste Mittel für die Reinigung des Filmwesens. Den
Gläubigen ist damit die Möglichkeit in die Handgegeben, den Gefahren leichter

zu widerstehen. Wie das amerikanische Beispiel gezeigt hat, vermag ein
Aufgebot von Millionen dieser Filmgelöbnisse selbst die Produktion heilsam
zu beeinflussen und damit die Gefahren herabzumindern.

"Die Einlösung dieses Versprechens verlangt, dass das Volk gut darüber
unterrichtet wird, welche Filme erlaubt sind für alle, welche nur mit Vorbehalt,

welche schädlich und welche positiv schlecht sind(Vigilanti cura)Um
diese Gewissensklärung durchführen zu können, müssen die Filme einer
Beurteilung vom katholischen Standpunkt aus unterzogen werden. Hierüber schreibt
die Filmenzyklika:"Es wird deshalb notwendig sein, dassdie Bischöfe in jedem|
Land ein nationales,ständiges Filmbewertungsamt schaffen, das die guten Film«!
fördern, die übrigen klassifizieren und das Urteil Priestern und Glau Di gen
zugänglich machen kann, Es wird dieses Büro am besten der Zentralstelle der
katholischen Aktion anvertraut, die unmittelbar von den hochwürdisten
Bischöfen abhängig ist. In jedem Fall muss dieses Büro gut eingerichtet sein:
es muss ein Aufklärungsdienst, um wirksam und organisch zu sein, auf nationaler

Grundlage erfolgen und von einem verantwortlichen Zentrum aus..Das
Filmamt soll unter der Leitung eines vom Bischof auserwählten Geistlichen
stehen, der sich direkt an den Arbeiten beteiligt."

Es ist bewunderungswürdig, mit welch tiefer Einsicht hier eine geschmeidige
Anpassung an moderne Zeitumstände erfolgt. Ein Film-Index würde sej.ne

Wirkung verfehlen. Bevor die einzelnen Streifen in Rom gründlich studiert
wären, hätten die betreffenden Werke bereits ihren Gang durch die ganze Welt
getan und neue Filme wäron ihnen gefolgt. Denn das Leben eines Filmes ist
kurz. In einem Jahr ist er über den ganzen Erdball verbreitet, in wenigen
Jahren vergessen.

Andererseits wollte das kirchliche Oberhaupt keine allgemeine Gesetzgebung
schaffen, sondern hat es vorgezogen, autoritativ Richtlinien hu verkünden,
die von allen verständigen Menschen b.folgt werden, um der sittlichen

Gefei.hr zu entgehen. Um diesen Bewertungen eine möglichst grosse Autorität zu
verleihen, haben die Bischöfe ein besonderes katholisches Filmamt mit dieser
Aufgabe betraut. Allerdings bedeutet die offizielle Einsetzung der Mitglieder

dieses Begutachtungsausschusses koine bischöfliche Verantwortlichkeitfür jedes einzelne dieser Urteile, und so ist es auch nicht die Tugend der
Gehorsamkeit, sondern die Tugend der Vorsicht, die die Gläubigen verpflichtet,

sich nach den Aussprüchen dieses Amtes zu richten.
Im Gegensatz zu Amerika, Frankreich, Belgien,Luxemburg,Holland und manchen

anderen Staaten, besteht in der Schweiz noch kein solcher offizieller
Be gutach tungsaus s chus s unter dor Leitung eines vom Schweizer, schon Episkopat
vollamtlich eingesetzten Geistlichen. Da dieser eine wesentliche Voraussetzung

für don Fortschritt der katholischen Filmbewegung bildet, wird er noch
geschaffen werden müssen. Doch beruhen die offiziellen Sdi ritte des Filmbüros
des Schweizerischen katholischen Volksvereins, das im Einvernehmen mit dem
Schweizerischen Episkopat die Belange des katholischen Filmwesens vertritt,stets auf zuvorlässigen Informationen und Gutachten, sodass seiner Arbeit
kaum der Vorwurf der Unzulänglichkeit gemacht werden dürfte.Das Begonnene
bedarf lediglich des systematischen Ausbaues, der umständehalber nur Schritt
für' Schritt durchgeführt worden kann. vFL

Katalog brauchbarer Schmalfilme. -Verlag Volksvereins-Filmbüro,St.Karliquai
i-uzern.- Preis Fr.L20.- Das Filmbüro dos Schweizerischen katholischen Volks-
voreins hat im letzten Arbeitsjahr eine grössere Zahl Schmalfilme besichtigt
und das als brauchbar befundene Material im Verbandsorgan "Die Fühlung" laufend

besprochen. Dabei wurde in erster Linie darauf geachtet, dass die Filme
nach ihrer Brauchbarkeit in sittlich-erzieherischer Hinsicht klassiert wurden

anhand eines Schemas, das eingangs aufgeführt wurde. Um diese Besprechun
gen auch weiteren Kreisen zugänglich zu machen, hat das Filmbüro die veröffen"
lichten Besprechungen in e?ihem zwanglosen Sond.rdruck herausgegeben und ist
bereit, d nselben zu den Selbstkosten von Fr.l.2o abzugeben. vFb
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